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Ort, Datum: Schwaz, am 18.10.2023

KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Schwaz hat in seiner Sitzung vom 17.10.2023, TOP 1 1,
folgenden Beschluss gefasst:

,,Für die Alfred-Wagner-Straße wird, beginnend von der südöstlichen Ecke des Gst. 2575, Haus
Dr.-Weißgatterer-Straße 18, bis zur nordöstlichen Rundung des Gst. 2610, Haus Dr.-
Weißgatterer-Straße 14 und für die öffentlichen Gemeindestraßen Sonnseite zwischen dem
Haus Sonnseite 12 und Sonnseite 18 und für die Sonnseite vom Haus Sonnseite 2 bis Sonnseite
10 eine Wohnstraße gem. S 76b Abs. 1 SIVO 1960 verordnet. Die Verordnung wird durch die
Anbringung der Verkehrszeichen jeweils auf der Vorderseite gemäß S 53 Ziff. 9c und auf der
Rückseite gemäß S 53 Ziff. 9d SIVO 1960, gemäß beiliegendem Lageplan in der Öruicnfeit
kundgemacht.,,

Wer sich durch diesen Beschluss in seinen Rechten verletzt fühlt, kann innerhalb der
Kundmachungsfrist von 2 Wochen schriftlich Aufsichtsbeschwerde beim Stadtamt erheben.
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Wlchtiger Hinweis !

Gemäß S 3 des Grundbuchanlegungsgesetzes diont die Daßtellung der Kataskalmappe lediglich zur
Veranschaulichung der Lage der Liegenschaften im Zusammenhang mit den Anrainergrundst0cken.
umGrundslücksgrenzonr€chtsveöindlichfestzulegen,milssenim Bedarlslalledi€Grundoigentümerüberden
Grenwedauf befragt, sowie die amtlichen Bohelfe des zuständigen Vermessungsamtes zugrunde gelegt
werden!
Die Gemeinde übernimfit dahe. keinerlei Hafiung g€genüb€r der Datongenauigkeit und der RechtssicherheitlBAU & VERKEHR
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